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Mitteilung über die Eintragung im vereinsregister
AmtsgerJ-cht vi 1 lingen- Schwenningen
vR 1344

Linux User Group VilJ.ingen-Schwenníngen e.v.

Spalte l- (Laufende Nummer) :

l_

Spalt,e 2 (Name, Sitz ) :

a) Línux User Group
vi 1 1 ingen- Schwenningen

b) St. Georgen

Spalte 3 (Vorst,and, Liquidatoren) :

.\a, l

.fedes Vorstandsmitglied ist
einz elvert retungsberecht igt .

b)
l- . Vorsitzender:
UIf Bartholomäus, geb. l-l- . 08 .1964 ,

St. Georgen

2 . Vorsit,zender:
Dirk Nichterwitz, geb. 20 . O4 .1-9'75 ,
Immendingen

Spalt,e 4 (Rechtsverhältnisse) :

Die Satzung ist am 30. November 200'7 errichtet.

Vorstand gem. S 26 BGB sind der 1-. und der
2. Vorsit,zende

Spalte 5 (Tag der Eintragung, Bemerkungen)

a) 24. .fan. 2008

b) Satzung
As. 1"L-2]-.
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\mtsgericht
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en-Schwenningen

a) Linux User Group
Vi11 ingen- Schwenningen

) St. Georgên

a) All gemeine Vertretun gsregelung

b) Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbef u gnis

Vereinsregister

Jedes vorstandsmitg
e inz elvert retungsbe

b)
1. Vorsitzender:
Ulf Bart.holomäus,
St. Georgen

2. vorsitzender:
Dirk NichterwiLz,
Irmnendingen

ied ist
echtigtÌ

geb . 11 . o8 .1-964 ,

geb. 20.04.!975,

Blatt _

a) Satzung

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Satzung ist am 30. NoveTnlcer 2007 errichtet.
vorstand gem. S 26 BGB sind der 1. und der
2. vorsitzende
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Satzung des Vereins "Linux User Group
V¡ I I i ngen-schwen n i ngen "

$ I Namê, S¡tz und Geschäftsjahr
(l)Der Verein führt den Namen "Linux User Group Villingen-Schwenningen", als Kurzform "LUG-
VS'',

(2)Nach der Eintragung in das Vereinsregister führt der Verein den Namenszusatz "eingetragener
Verein", in der abgektirzten Form "e.V.".

(3)Der Verein hat seinen Sitz in 78712 St.Georgen,lV'iesenstr.18, c/o Ulf Bartholomäus. Es wird die
Eintragung in das Vereinsregister begehrt.

(4)Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Zweck des Vereins
(l)Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinntitzigeZwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein verfolgt keine
eigenwirtschaftlichen Ziele und erwirtschaftet somit auch keine Gewinne.

(2)Zweck des Vereins ist es, durch Bildungsangebote die Entwicklung und Verbreitung freier
Software zu ftirdern. Freie Software im Sinne dieser Satzung sind Computerprogramme, die vom
Urheber in nichträckholbarer'Weise derAllgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
Der Urheber gewåihrt Dritten dabei das Recht der Nutzung, der Verbreitung und in der Regel auch

der Änderung von Programmquellen, so dass Dritte seine Erþebnisse nutzen und verbessern
können.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung nachfolgenderAktivitäten
verwirklicht:

Der Verein versteht sich als ein Bildungsträger im Bereich Datenverarbeitung und modemer
Kommunikationsmedien, speziell auf dem Gebiet der freien Software. Vor allem durch
Schulungsmaßnahmen soll das Verständnis, dieAkzeptanz und die Bildung auf diesem Gebiet
gefÌirdert werden. Dies gilt nicht nur für Mitglieder, sondern auch für interessierte Nichtmitglieder
und vor allem für interessierte Jugendliche.

Der Verein sieht sich als ein Ansprechpartner und Informationsträger in Sachen freier Software. Er
ist eine Anlaufstelle zur Beratung und Hilfestellung bei Problemen bzw. Erfahrungen rund um das

benannte Thema. Es wird angestrebt einen entsprechenden Vereinsraum einzurichten. Der Verein
sieht sich als Träger von Projekten, mit nichtkommerziellem Hintergrund, die der Verbreitung freier
Software ftirderlich sind. Er strebt in diesem Sinne die Zusammenarbeit mit anderen Personen,

Bildungsträgern und Institutionen an.

Weiterhín erstellt der Verein Informationsmaterial zum benannten Thema. Er organisiert und führt
Informationsveranstaltungen durch. Er arbeitet mit gleichgesinnten Vereinen und Organisationen
zusammen.

{
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$ 3 Mittel- und Gewinnverwendung,
Begünstigungsverbot
(l)Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2)Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zweckeverwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3)Die Vereinsmitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oderAufhebung des
Vereins keinen Anteil am Vereinsvermögen.

(4)Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnism?ißige Vergütung begünstigt werden.

$ 4 Mitgliedschaft
(l)Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Neben der
ordentlichen Mitgliedschaft kann es auch fiirdernde Mitglieder und Ehrenmitglieder geben.

(2)Jedes ordentliche Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung an der Gestaltung des
Vereins mitzuwirken, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und so das Stimmrecht
auszuüben.

(3)Förderndes Mitglied kann jede natürliche und jede juristische Person werden,die gewillt ist, die
Bestrebungen des Vereins durch ihre Mitgliedschaft zu unterstützen und zu fordern. Es besteht ein
Teilnahmerecht an Mitgliederversammlungen, j edoch kein stimmrecht.

(4)Ehrenmitglied können Personen werden, die sich um den Verein oder dessen Wirkungskreis
besondere Verdienste erworben haben. Hierüber beschließt die Mitgliederversammlung.

(S)Der schriftliche Antrag auf Aufrrahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die
Aufnahme beschließt. Bei Ablehnung des Aufrrahmeantrages ist der Vorstand nicht verpflichtet,
dem Anfagsteller die Gründe mitzuteilen.

$ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet: (a)durch Tod oder bei juristischen Personen durch Auflösung,
(b)durch freiwilligen Ausftitt,
(c)durch Ausschluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. Ein Mitglied kann, wenn
es gegen die Vereinsinteressen in grober'lVeise verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus
dem Verein ausgeschlossen werden. \lor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Friststellung
Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu
versehen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von einem Monat ab
Bekanntgabe des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei
rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von drei Monaten die Mitgliederversammlung zur
Entscheidung darüber einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht
erlassen. Wird die Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter
den Ausschließungsbeschluss, sodass die Mitgliedschaft als beendet gilt.

i
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Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist und seitAbsendung
des 2.Mahnschreibens mehr als ein Monat vergangen ist. Der Ausschluss ist dem Mitglied
schriftlich mitzuteilen.

$ 6 Mitgliedsbeiträge
(l)Die aus der Errichtung und Tätigkeit des Vereins erwachsenden Kosten sind, soweit sie aus dem
Ertrag des Vermögens oder aus anderen Einnahmen keine Deckung finden, von den Mitgliedern
durch Beiträge aufzubringen.

(2)Von den Mitgliedern sind Beiträge zu entrichten. Die Höhe der Jahresbeiträge und deren
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Die Beitragshöhe sollte entsprechend
der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Mitglieder gestaffelt sein.

(3)In bestimmten Fällen können Mitglieder von der Beitragspflicht befreit oder ihr Beitrag ermäßigt
werden. Ûber den Einzelfall entscheidet der Vorstand.

(4)Ehrenmitglieder und fordernde Mitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

$ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und derVorstand.

S 8 Die Mitgliederversammlung
(l)Die Mitgliederversammlung besteht aus den stimmberechtigten Vereinsmitgliedern.

(2)Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung oder
Jahreshauptversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei'Wochen unter
Angabe der Tagesordnung, der Beschlussvorlagen und des Rechenschaftsberichtes durch signierte
E-Mail, wenn die dazu notwendigen technischen Voraussetzungen (eine gültige E-Mail-Adresse)
bei dem jeweiligen Mitglied vorhanden und bekannt sind, ansonsten durch schriftliche Einladung
einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Vereinsmitglied bekannt gegebene E-Mail-bzw Post-Adresse gerichtet wurde.

(3)Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
(a)Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes,
(b)Entscheidung über die Berufung eines vom Vorstand ausgeschlossenen Mitglieds,
(c)Ernennung von Ehrenmitgliedern,
(d)Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, Beitragsordnung und äber die Auflösung des

Vereins,
(e)weitere Aufgaben, soweit diese sich aus der Satzung oder nach Beratung und Festlegung durch
das Gesetz sich ergibt.

(a)Die Tagesordnung ist zuergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine'Woche vor dem
angesetzten Termin schriftlich oder mit signierter E-Mail fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der
Versammlung bekannt zumachen.

(S)Außerordentliche Mitgliedewersammlungen sind aufAntrag der Mitglieder einzuberufen, wenn
ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich oder mit signierter E-Mail unter
Angabe der Grtinde verlangt.

(6)Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemliß einberufen wurde und
mindestens ein Drittel der Vereinsmitglieder anwesend sind. Ist weniger als ein Drittel der
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Mitglieder anwesend, kann die Mitgliederversammlung erneut und zeitlich unmittelbar darauf
einberufen werden; sie ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfühig.

(7)Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen gefaßt, Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimme. Über die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Sitzungsleiter und dem
Schriftführer(Protokollführer) gegenzuzeichnen ist.

À (8)Satzungsänderungen und linderungen des Vereinszwecks bedürfen eine drei Viertel Mehrheit derÉqp 
gültigen siimmen de"r anwesenden ùIitglieder.

$ 9 Der Vorstand
(l)Der Vorst¿nd besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister sowie einem
Pressesprecher. Der Vorstand im Sinne des $26BGB sind der 1. und 2.Vorsitzende, die jeweils mit
Einzelvertretungsbefugnis ausgestattet sind.

(2)Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.

(3)Der 1. und 2.Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

Der Schatzmeister sowie der 1. und der 2. Vorsitzende sind einzeln unterschriftsberechtigt für das

Vereinskonto.

S 10 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes
(l)Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen
Organ durch die Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zåihlen insbesondere:
(a)Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie die Aufstellung der
Tagesordnung und Beschlussvorlagen,
(b)Ausflihrung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
(c)Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes,
Vorlage der Jahresplanung,
(d)B eschlussfassung über Aufrrahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern.

(2)Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist
befugt hierzu Arbeitslaäfte einzustellen und zu entlassen. Er kann einen Geschäftsführer bestellen
bzw. abberufen, anstellen bzw. kündigen.

(3)Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder derAnerkennung der Gemeinnützigkeit durch das

zuständige Fina.nzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, so ist der Vorstand berechtigt,
entsprechende Anderungen eigenständig durchzuführen.

S 11 Wahl des Vorstandes
(l)Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Jedes Vorstandsmitglied wird für
ein bestimmtes Amt gewählt.

(2)Vorstandsmitglieder können nur ordentliche Mitglieder des Vereins sein. Die Mitglieder des

Vorstandes werden fiir eine Zeitvonzwei Jahren gewählt, jedoch bleiben die Vorstandsmitglieder so

lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig, z.B.
durch Rücktritt oder Tod aus, ist das Ersatzmitglied des Vorstandes nur flir die restliche Amtsdauer
desAusgeschiedenen gewåihlt. \

LUG-VS
Linux User Group - Villingen-Schwenningen

30.11 .2007
4t6


